
SICHERHEITSDATENBLATT

	1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG


Produktname: 910 investment, 910X investment
Chemischer Name/Synonyme: Gipsgebundene Einbettmasse

Hersteller
Ransom & Randolph

Adresse:
3535 Briarfield Boulevard



Maumee, Ohio 43537, USA

Informationen: (419) 865-9497

Nottelefonnummer: (419) 865-9497 (außerhalb der Bürostunden nicht besetzt)

Anwendungsbereich: Einbettmasse für niedrigschmelzende Legierungen und Glas

Datum der letzten Überarbeitung: 8. Oktober 2009

SDB-Nummer: R006

Kontaktperson unter obiger Adresse: Don Youel E-Mail: don.youel@dentsply.com
	2. MÖGLICHE GEFAHREN


Gefahrenüberblick: Kann Augenreizungen hervorrufen. Das Einatmen von Staub kann Reizungen der Schleimhäute und der Atemwege zur Folge haben. Die langjährige Einwirkung von einatembarem kristallinem Siliziumdioxid in hohen Konzentrationen kann Lungenerkrankungen (Silikose) zur Folge haben und das Lungenkrebsrisiko erhöhen. Das Krebsrisiko ist von Expositionsdauer und -konzentration abhängig. Hauptsymptome von Lungenfibrose sind Husten und Atemlosigkeit. Die Mengen von einatembarem Staub und einatembarem kristallinem Siliziumdioxid am Arbeitsplatz sollten überwacht und kontrolliert werden.

EU-Klassifizierung chemischer Zubereitungen(1999/45/EC): Gesundheitsschädlich (Xn) R48/20.
	3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN


Name
Gewichtsprozent
CAS-Nr.
EINECS-Nr.
EU-Klassifizierung
Bestandteile/Mineralien in der Zubereitung

Cristobalit
< 65 %
14464-46-1
238-455-4
Xn R48/20

Quarz
< 40 %
14808-60-7
238-878-4
Xn R48/20

Calciumsulfat
< 40 %
26499-65-0
231-900-3
nicht klassifiziert

Glasfaser
< 5 %
65997-17-3
266-046-0
nicht klassifiziert

Gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe

Das Produkt enthält kristallines Siliziumdioxid (nicht im Anhang der Richtlinie 67/548/EU aufgelistet) in Mengen von bis zu 80 %.

Weitere Informationen zur EU-Klassifizierung s. Abschnitt 16

	4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN


Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und Augen 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, falls eine Entzündung auftritt und anhält.

Hautkontakt: Im Allgemeinen ist keine erste Hilfe erforderlich. Haut nach Gebrauch mit Wasser und Seife waschen.
Verschlucken: Kann Magenbeschwerden und Darmverschluss zur Folge haben. Nach Verschlucken 1-2 Gläser Wasser trinken, um Produkt zu verdünnen. Bei Bewusstlosigkeit oder Krämpfen nichts über den Mund verabreichen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe holen.
	5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG


Löschmittel: Löschmittel verwenden, die für den jeweiligen Brand geeignet sind.
Brandbekämpfungsmaßnahmen: Bei Chemikalienbränden sollten die Feuerwehrleute komplette Schutzkleidung und ein NIOSH-zertifiziertes, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Ungewöhnliche Brand-/Explosionsgefahren: Keine bekannt.
Bekannte oder vermutete gefährliche Verbrennungsprodukte: Bei thermischer Zersetzung (über 1450 (C) können sich SOx-Gase und festes Calciumoxid bilden.

	6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG


Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Geeignete Schutzkleidung tragen (s. Punkt 8). Mit staubfreier Methode (Staubsauger mit HEPA-Filter oder Feuchtmethode) einsammeln und in einen ordnungsgemäßen Behälter überführen. Keine Druckluft verwenden. Freisetzungen gemäß örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften melden.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Staub nicht einatmen.

Umweltschutzmaßnahmen: Keine bekannt.
	7. HANDHABUNG UND LAGERUNG


Handhabung: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Staub nicht einatmen. Schutzkleidung und -ausrüstung tragen (s. Punkt 8). Mit geeigneter Lüftung und sachgerechten Staubsammelmethoden benutzen, um die Konzentration unter den maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen zu halten. Nach der Handhabung sorgfältig mit Wasser und Seife waschen. Unbenutzte Behälter geschlossen halten.
Lagerung: An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, von unverträglichen Stoffen fernhalten. Vor physikalischen Schäden schützen.

	8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG


Expositionsgrenzwerte: Die Grenzwerte für Staub (gesamt und einatembar) und für einatembares kristallines Siliziumdioxid müssen eingehalten werden. Die jeweiligen nationalen Expositionsgrenzwerte sind Anhang 1 zu entnehmen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete Absauganlagen an den Arbeitsplätzen verwenden, um die Staubkonzentrationen in der Luft unter den zulässigen Grenzwerten zu halten. Vor Pausen und am Ende des Arbeitstages Hände waschen. Verschmutzte Kleidung ausziehen und waschen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz: Falls notwendig, Schutzbrille tragen, um Augenkontakt zu vermeiden.
Hautschutz: Gummihandschuhe oder andere undurchlässige Handschuhe tragen, um verlängerten bzw. wiederholten Kontakt zu vermeiden.
Atemschutz: Liegt die Konzentration über dem erlaubten Grenzwert, muss ein für diesen Zweck geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Wahl und Gebrauch der Atemschutzausrüstung müssen entsprechend den geltenden Vorschriften und guten industriellen Hygienepraktiken erfolgen.

ÜBERWACHUNG DER UMWELT

Keine besonderen Anforderungen
	9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


Allgemeine Informationen

Form

Pulver

Farbe

weiß

Geruch

geruchlos

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Schmelztemperatur
nicht zutreffend

Siedepunkt
nicht zutreffend

Flammpunkt
nicht entflammbar

Explosionsgefahr
nicht explosiv

Spezifisches Gewicht
2,6

Löslichkeit in Wasser
1,5 Gewichtsprozent

pH-Wert in Wasser (100 g/l)
6-8

	10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT


Stabilität: Stabil

Zu vermeidende Bedingungen: Kontakt mit Wasser oder hohe Feuchtigkeit
Zu vermeidende Stoffe: Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kristallines Siliziumdioxid löst sich in Fluorwasserstoffsäure auf und bildet Silikontetrafluorid. Bei Reaktionen mit Wasser oder Säure wird Hitze freigesetzt. Bei thermischer Zersetzung (über 1450 (C) können Calciumoxid und Schwefeldioxid gebildet werden.

Gefährliche Polymerisation: Tritt nicht auf

	11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE


Potentielle Auswirkungen auf die Gesundheit:

Augen: Kontakt mit den Augen kann mechanische Reizungen oder Verletzungen zur Folge haben.
Haut: Kann Reizungen verursachen. Beim Mischen mit Wasser in einem Behälter härtet das Material aus und erzeugt etwas Wärme, so dass sich die Außenseiten des Behälters aufheizen.

Verschlucken: Bei normalem, versehentlichem Verschlucken sind keine Nebenwirkungen zu erwarten. Große Mengen können Magenbeschwerden und Darmverschluss verursachen.
Einatmen: Einatmen von Staub kann Reizungen der Nase, des Halses und der oberen Atemwege, einschließlich Husten und Atemnot, zur Folge haben.
Verschlechterung des Gesundheitszustands bei Exposition: Bei Personen mit vorbestehenden Haut- oder Atemwegserkrankungen kann ein erhöhtes Risiko bei Exposition bestehen.

Daten zur akuten Toxizität:
	Kristallines Siliziumdioxid (als Quarz)
	Oral LD50 (Ratte) - >22.500 mg/kg.

	Kristallines Siliziumdioxid (als Cristobalit)
	Keine Daten vorhanden

	Calciumsulfat-Hemihydrat
	Oral LD50 (Ratte): >5000 mg/kg


Chronische Wirkungen

Langjähriges Einatmen von einatembarem kristallinem Siliziumdioxid
1997 kam die Internationale Forschungsagentur für Krebs (IARC) zu dem Schluss, dass am Arbeitsplatz eingeatmetes kristallines Siliziumdioxid beim Menschen Lungekrebs verursachen könne. Sie wies jedoch darauf hin, dass nicht alle Arbeitsplatzbedingungen und nicht alle Typen von kristallinem Siliziumdioxid betroffen sind. (IARC-Monographien über die Evaluation von karzinogenen Risiken beim Menschen, Siliziumdioxid, Silikatstaub und organische Fasern, 1997, Bd. 68, IARC, Lyon, Frankreich). Im Juni 2003 kam der Wissenschaftliche Ausschuss der Europäischen Kommission für die Grenzwerte berufsbedingter Exposition (SCOEL) zu dem Ergebnis,

„dass das Einatmen von einatembarem kristallinem Siliziumdioxid beim Menschen in erster Linie Silikose verursacht. Es liegen genügend Informationen vor, die die Schlussfolgerung zulassen, dass das relative Lungenkrebsrisiko bei Personen erhöht ist, die unter Silikose leiden (und anscheinend nicht bei Beschäftigten ohne Silikose, die in Steinbrüchen und in der keramischen Industrie silikogenem Staub ausgesetzt sind). Daher wird durch die Verhütung des Ausbruchs von Silikose auch das Krebsrisiko gesenkt. Da kein eindeutiger Schwellenwert für die Entwicklung einer Silikose festgelegt werden kann, senkt jede Verringerung der Exposition das Silikoserisiko.“

(SCOEL SUM Doc 94-final über einatembaren Quarzstaub, Juni 2003)

Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass das erhöhte Krebsrisiko auf Personen beschränkt ist, die bereits unter Silikose leiden. Der Schutz der Arbeiter gegen Silikose sollte durch Einhaltung der bestehenden maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen und gegebenenfalls durch zusätzliche Risikomanagementmaßnahmen sichergestellt werden. (siehe Punkt 16).

	12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE


	Kristallines Siliziumdioxid (als Quarz)
	72 Stunden, LC50 (Karpfen): >10.000 mg/l

	Kristallines Siliziumdioxid (als Cristobalit)
	Keine Daten vorhanden

	Calciumsulfat-Hemihydrat
	Keine Toxizitätsdaten vorhanden


Nicht persistent, nicht bioakkumulierbar

	13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG


Produktreste/unbenutzte Produkte

Können entsprechend den örtlichen Vorschriften auf Deponien entsorgt werden. Das Material sollte abgedeckt werden, um zu verhindern, dass einatembarer Staub emittiert wird. Soweit möglich, ist die Wiederverwertung der Entsorgung vorzuziehen.
Verpackung

Keine besonderen Anforderungen. Staubentwicklung durch Reste in der Verpackung sollte vermieden werden, und der Schutz des Personals muss gewährleistet sein. Recycling und Entsorgung der Verpackungen sollte von einem geeigneten Abfallmanagementunternehmen durchgeführt werden.
	14. ANGABEN ZUM TRANSPORT


Die Verordnung für die Beförderung gefährlicher Güter schreibt keine besonderen Vorsichtsmassnahmen vor. Staubausbreitung vermeiden.

Landtransport - DOT (USA) Versandname: Keine Vorschrift

DOT-Gefahrenklasse: N/A

UN-Nummer: N/A

Erforderliche DOT-Kennzeichnung (49CFR172.101): N/A

Lufttransport - IATA Versandname: Keine Vorschrift

IATA-Gefahrenklasse: N/A

UN-Nummer: N/A

IATA-Gefahrenkennzeichnung: N/A

Seetransport - IMDG Versandname: Keine Vorschrift

IMDG-Klasse: N/A
UN-Nummer: N/A

IMDG-Kennzeichnung: N/A

	15. VORSCHRIFTEN


Gesetzliche Vorschriften im Hinblick auf Staub (gesamt und einatembar) und für einatembares kristallines Siliziumdioxid einhalten. Die jeweiligen nationalen Expositionsgrenzwerte sind Anhang 1 zu entnehmen.

Kennzeichnung in der Europäischen Union:
	[image: image1.wmf]
Gesundheitsschädlich
	Enthält kristallines Siliziumdioxid (Quarz und Cristobalit)

R48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen
S 22 Staub nicht einatmen.
S38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.


Gesetzliche Vorschriften im Hinblick auf Staub (gesamt und einatembar) und für einatembares kristallines Siliziumdioxid einhalten. Die jeweiligen nationalen Expositionsgrenzwerte sind Anhang 1 zu entnehmen.

VORSCHRIFTEN IN DEN USA:

CERCLA 103 Zu meldende Menge: Dieses Produkt unterliegt nicht den CERCLA-Meldevorschriften. Viele Staaten haben striktere Vorschriften für die Meldung freigesetzter Mengen. Freisetzungen gemäß föderativen, bundesstaatlichen und örtlichen Vorschriften melden.

SARA TITLE III:

311/312 Gefahrenkategorien: Chronische Gesundheitsrisiken

313 Toxische Chemikalien: Dieses Produkt enthält folgende Chemikalien, die unter die Meldepflicht nach SARA Title III, Abschnitt 313 (40 CFR 372) fallen: Keine

302 Extrem gefährliche Substanzen (TPQ): Keine

EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) Status: Alle Inhaltsstoffe dieses Produkts sind im TSCA inventory aufgelistet.

LANDESVORSCHRIFTEN IN DEN USA:

Kalifornien Referendumantrag 65: Dieses Produkt enthält die folgenden, im Bundesstaat Kalifornien als kanzerogen eingestuften Substanzen: Kristallines Siliziumdioxid als Quarz (<1%).
INTERNATIONALE BESTIMMUNGEN:

Canadian Environmental Protection Act: Alle Bestandteile dieses Produkts sind in der Domestic Substances List (DSL) aufgelistet.
Kanadische WHMIS-Klassifizierung: D2A (Quarz und Cristobalit)
Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe (EINECS): Alle Bestandteile dieses Produkts sind im EINECS-Verzeichnis aufgelistet.
Australian Inventory of Chemical Substances: Alle Bestandteile dieses Produkts sind im AICS-Verzeichnis für Australien aufgelistet.
China Inventory of Existing Chemicals and Chemical Substances: Alle Bestandteile dieses Produkts sind im IECSC-Verzeichnis für China aufgelistet.
Japanese Existing and New Chemical Substances: Alle Bestandteile dieses Produkts sind im japanischen ENCS-Verzeichnis aufgelistet.
Korean Existing Chemicals List: Alle Bestandteile dieses Produkts sind im KECL-Verzeichnis für Korea aufgelistet.
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances: Alle Bestandteile dieses Produkts sind im PICCS aufgelistet.
16. SONSTIGE ANGABEN
Schulungen
Die Beschäftigten müssen über die Gegenwart von kristallinem Siliziumdioxid unterrichtet und entsprechend den anwendbaren Vorschriften über die sachgemäße Verwendung und Handhabung des Produkts geschult werden.

Sozialer Dialog über einatembares kristallines Siliziumdioxid
Am 25. April 2006 wurde ein branchenübergreifendes Übereinkommen über den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch die gute Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltender Produkte, unterzeichnet. Diese autonome Vereinbarung, die von der Europäischen Kommission finanziell unterstützt wurde, basiert auf den Richtlinien für Gute Praktiken. Die Anforderungen der Vereinbarung traten am 25. Oktober 2006 in Kraft. Das Übereinkommen wurde im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Der Text der Vereinbarung sowie ihre Anhänge, einschließlich der Richtlinien für Gute Praktiken, sind unter http://www.nepsi.eu einsehbar und bieten nützliche Informationen und Anleitungen für die Handhabung von Produkten, die einatembares kristallines Siliziumdioxid enthalten.

Haftung
Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse von Ransom & Randolph und gelten am Ausstellungsdatum als korrekt und zuverlässig. Es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich von der Eignung und Vollständigkeit der Angaben für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.

HMIS-Gefahrenklasse:
Gesundheitsgefahr –1*

Entflammbarkeit – 0

Reaktionsvermögen – 0
*Chronische Gesundheitsrisiken

EU-Klassen und Risikosätze (s. Punkte 2 und 3)
Xn Gesundheitsschädlich

R48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen

Anhang 1 – Nur zur Information - Der Anwender muss die anwendbaren Vorschriften prüfen
Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen in mg/m3 (lungengängige Fraktion)
für die 27 EU-Mitgliedstaaten (außer Lettland) + Norwegen & Schweiz

	Land
	Nicht näher beschriebener Staub
	Quarz
	Cristobalit
	Tridymit
	Amorphes Siliziumdioxid
	Kaolin
	Mica

	Österreich
	6
	0,15
	0,15
	0,15
	
	
	

	Belgien
	3
	0,1
	0,05
	0,05
	2
	2
	3

	Bulgarien
	4
	0,07
	0,07
	0,07
	
	
	

	Tschechische Republik
	
	0,1
	0,1
	0,1
	
	
	2

	Zypern
	
	10*K/Q a
	
	
	2
	
	

	Dänemark
	5
	0,1
	0,05
	0,05
	
	2
	

	Estland
	
	0,1
	0,05
	0,05
	2
	
	

	Finnland
	
	0,2
	0,1
	0,1
	
	
	

	Frankreich b
	
	25*K/Q c or 5 d
	
	
	
	
	

	Frankreich e
	5
	0,1
	0,05
	0,05
	
	10 f
	

	Deutschland
	3
	g
	0,15
	0,15
	
	
	

	Griechenland
	5
	0,1
	0,05
	0,05
	
	
	

	Ungarn
	
	0,15
	0,1
	0,15
	
	
	

	Irland
	4
	0,05
	0,05
	0,05
	2,4
	2
	0,8

	Italien
	3
	0,05
	0,05
	0,05
	
	2
	3

	Litauen
	10
	0,1
	0,05
	0,05
	
	
	

	Luxemburg
	6
	0,15
	0,15
	0,15
	
	
	

	Malta h
	
	
	
	
	
	
	

	Niederlande
	5
	0,075
	0,075
	0,075
	
	
	

	Norwegen
	5
	0,1
	0,05
	0,05
	1,5
	
	3

	Polen
	
	0,3
	0,3
	0,3
	
	
	

	Portugal
	5
	0,05
	0,05
	0,05
	
	2
	3

	Rumänien
	10
	0,1
	0,05
	0,05
	
	2
	3

	Slowakei
	
	0,1
	0,1
	0,1
	2
	
	2

	Slowenien
	
	0,15
	0,15
	0,15
	
	
	

	Spanien
	3
	0,1
	0,05
	0,05
	
	2
	3

	Schweden
	5
	0,1
	0,05
	0,05
	
	
	

	Schweiz
	6
	0,15
	0,15
	0,15
	0,3
	3
	3

	Großbritannien
	4
	0,1
	0,1
	0,1
	2,4
	2
	0,8


a K = 1 - Q = Quarz-Prozentanteil

b Empoussiérage de référence (Ministère de l'Industrie (RGIE))
c K = 1 - Q = Quarz-Prozentanteil

d Niedrigster der beiden Werte

e Valeur limite de moyenne d'exposition (Ministère du Travail)

f Lungengängige Fraktion

g Deutschland hat keinen MAK-Wert für Quarz. Arbeitgeber sind verpflichtet, die Exposition so gering wie möglich zu halten und bestimmte Schutzmaßnahmen einzuhalten. h Falls erforderlich beziehen sich die maltesischen Behörden auf britische Werte, wenn die maltesische Gesetzgebung keine MAK-Werte vorsieht.
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